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Stand der Erfüllung der Aufträge des Kantonsrates 
aus Vorlagen und Berichten 
 

 

Bericht der Regierung vom 3. März 2015  

 

 

Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Wir unterbreiten Ihnen unseren Bericht 2014 über den Stand der Erfüllung der Aufträge des Kan-

tonsrates aus Vorlagen und Berichten. 

 

 

1 Vorbemerkung 
Der Kantonsrat kann der Regierung bei der Beratung einer Vorlage oder eines Berichtes Aufträge 

erteilen (Art. 95 des Geschäftsreglements des Kantonsrates [sGS 131.11; abgekürzt GeschKR]). 

Die Regierung berichtet dem Kantonsrat jährlich über den Stand der Erfüllung der Aufträge des 

Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten (Art. 5 Abs. 2 Bst. a des Staatsverwaltungsgesetzes 

[sGS 140.1; abgekürzt StVG]). Sie erstattet den Bericht zeitgleich mit ihrem Geschäftsbericht, 

aber gesondert. 

 

Die folgende Übersicht informiert über den Stand der Erfüllung (vom 3. März 2015) der Aufträge 

des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten mit Stand 31. Dezember 2014. Sie enthält zudem 

den vorgesehenen Endtermin der Erfüllung des Auftrags und – gegebenenfalls – den Abschrei-

bungsantrag der Regierung. 

 

 

2 Antrag 
Wir beantragen Ihnen, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren: 

1. von unserem Bericht 2014 über den Stand der Erfüllung der Aufträge des Kantonsrates aus 

Vorlagen und Berichten Kenntnis zu nehmen; 

2. die Aufträge gemäss unserem Antrag in der folgenden Übersicht abzuschreiben. 

 

 

Im Namen der Regierung 

 

Heidi Hanselmann 

Präsidentin 

 

Canisius Braun 

Staatssekretär 
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22.09.14 2010/Früh-
jahr 

IV. Nachtrag zum 
Gesetz zur Förde-
rung des öffentli-
chen Verkehrs 

« 
1. Die Regierung wird eingeladen, die  

Planung: 

 Der Kanton wirkt darauf hin, dass die Pro-
jekte termingerecht durch die zuständigen 
Stellen (z.B. Bahn- oder Bundesstellen) 
umgesetzt werden. 

  

a) eines Doppelspurabschnitts zwi-
schen Buchs und Sargans, 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung 
der Leistungssteigerung St.Gallen–Chur im 
1. Ausbauschritt AS 2025 sichergestellt. 
Die SBB haben zusammen mit dem Kanton 
ein konkretes Angebots- und Infrastruktur-
konzept erarbeitet. Es beinhaltet für den 
Halbstundentakt der Schnellzüge St.Gal-
len–Sargans und eine neue Fahrlage der 
stündlichen S-Bahn u.a. eine Doppelspur 
Buchs–Sevelen. Gemäss aktueller Planung 
von SBB und Bund soll das Vorhaben bis 
Ende 2022 realisiert sein. 

2018  

   b) einer geeigneten Verstärkung der  
Infrastruktur für die Verbesserung 
der Fahrlage zwischen Wil und 
St.Gallen, 

VD Die Leistungssteigerung Winterthur-St.Gal-
len für zwei zusätzliche Schnellverbindun-
gen Zürich–St.Gallen ist Bestandteil der 
2009 beschlossenen Vorlage ZEB. Die kon-
kreten Vorhaben sind vom definitiven Ange-
botskonzept im Fernverkehr abhängig. 
Nach aktuellem Stand sollten die notwendi-
gen Vorhaben im Zeitraum 2018-2021 um-
gesetzt werden. Weitere Informationen fin-
den sich im entsprechenden Standbericht 
des Bundesamtes für Verkehr. 

2018  

   c) einer Optimierung der S-Bahn zwi-
schen Sargans und Rapperswil ge-
meinsam mit den beteiligten Bahnun-
ternehmen voranzutreiben, die ent-
sprechenden Planungsstudien 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung 
der Leistungssteigerung St.Gallen–Rappers-
wil im 1. Ausbauschritt AS 2025 sicherge-
stellt. Die SBB haben zusammen mit dem 

2018  
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(22.09.14)   auszulösen und dem Kantonsrat die 
dazu erforderlichen Kredite zu bean-
tragen, und 

 Kanton ein konkretes Angebots- und Infra-
strukturkonzept erarbeitet. Es beinhaltet für 
die weitere Beschleunigung und eine 
zweite Direktverbindung St.Gallen–Rap-
perswil sowie den S-Bahn-Halbstundentakt 
Ziegelbrücke–Rapperswil u.a. eine Doppel-
spur Uznach–Schmerikon. Gemäss aktuel-
ler Planung von SBB und Bund soll das 
Vorhaben bis Ende 2019 realisiert sein. 

  

   d) die Verbesserung des öV im Linthge-
biet gemeinsam mit den beteiligten 
Bahn- und Busunternehmen voran-
zutreiben mit dem Ziel, weitere Ge-
meinden des Linthgebiets mit einem 
Halbstundentakt auszustatten. 

VD Die neue S-Bahn St.Gallen brachte Ende 
2013 in der Kombination Bahn/Bus weite-
ren Gemeinden den Halbstundentakt. Ende 
2014 konnte mit dem Halt aller Züge für 
Schänis der Halbstundentakt eingeführt 
werden. Mit dem Konzept Obersee (vgl. 
Bst. c) kann bis Ende 2019 zwischen Zie-
gelbrücke und Rapperswil der Halbstun-
dentakt auch auf der Bahn für alle Statio-
nen umgesetzt werden. 

2019  

   2. Die Regierung wird eingeladen, die 
Berücksichtigung der Anliegen des Kan-
tons St.Gallen und der Ostschweiz für 
eine optimale Erschliessung im Rah-
men von Bahn 2030 dezidiert einzu-
bringen, wo notwendig und sinnvoll in 
Zusammenarbeit mit den Regierungen 
der Ostschweizer Kantone und des 
Fürstentum Liechtenstein. Ziel muss 
sein, dass bis 2030 die Bahninfrastruk-
tur so ausgebaut ist, dass der Halbstun-
dentakt auch auf der Strecke Zürich–
Sargans–Chur und im St.Galler Rhein-
tal möglich wird.» 

(ABl 2010, 1316 ff.) 

VD Die sieben Ostschweizer Kantone haben 
am 28. November 2014 dem Bund das An-
gebotskonzept für den 2. Ausbauschritt AS 
2030 eingereicht. Der Halbstundentakt für 
die Intercity Zürich–Sargans–Chur sowie 
der Halbstundentakt für die Schnellzüge im 
St.Galler Rheintal wird bereits mit dem be-
schlossenen 1. Ausbauschritt AS 2025 ein-
geführt. Der von den Ostschweizer Kanto-
nen beantragte 2. Ausbauschritt AS 2030 
beinhaltet u.a. den Halbstundentakt für die 
S-Bahn im ganzen Rheintal und am Walen-
see. Der Bundesrat wird hierzu bis Ende 
2018 eine Vorlage an die Räte vorlegen. 

offen  
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22.11.16 2012/Früh-
jahr 

V. Nachtrag zum 
Einführungsge-
setz zur Bundes-
gesetzgebung 
über die Kranken-
versicherung 

«Auftrag an die Regierung, vor 1. Januar 
2015 über die Erfahrungen mit der An-
wendung des neuen Rechts ohne Art. 8c 
bis 8f und über den möglichen Zusatznut-
zen einer Liste der säumigen (betriebe-
nen) versicherten Personen Bericht zu er-
statten und allenfalls Antrag zu stellen. 
Der Kantonsrat erlässt den V. Nachtrag 
zum Einführungsgesetz zur Bundesge-
setzgebung über die Krankenversiche-
rung.» 
(ABl 2012, 1512) 

GD Die Regierung erstattete im Rahmen der 
Botschaft zur Rechnung 2013 Bericht und 
beantragte dem Kantonsrat die Einführung 
einer Liste für säumige Prämienzahlende 
per 1. Januar 2015, weil die Kosten für das 
Führen der Liste aufgrund neuer Erkennt-
nisse der Sozialversicherungsanstalt deut-
lich tiefer ausfallen als bisher angenom-
men. 

2015 Abschrei-
ben 

22.13.05 2013/Sep II. Nachtrag zum 
Finanzausgleich 

«Die Regierung wird eingeladen, spätes-
tens mit dem nächsten Wirksamkeitsbe-
richt zum Finanzausgleich dem Kantons-
rat Bericht und Antrag zu unterbreiten: 
a) zur Anpassung des soziodemographi-

schen Sonderlastenausgleichs, so dass 
er sich im Wesentlichen auf exogene 
Faktoren abstützt bzw. die Bemessung 
auf Basis eines Sozialindexes erfolgt;  

DI Erste Vorarbeiten für einen Sozialindex 
sind erfolgt. Die Antworten zu beiden Auf-
trägen werden mit dem Wirksamkeitsbe-
richt 2016 dem Kantonsrat unterbreitet. 

2016  

   b) zur Umsetzung der Abgeltung zentral-
örtlicher Leistungen der Stadt St.Gallen 
durch die Gemeinden gemäss Art. 25 
Abs. 2 Bst. a des Finanzausgleichsge-
setzes.» 

(ABl 2013, 2496) 

DI  2016  
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22.13.16 2014/ Sep Nachtrag zum Ein-
führungsgesetz 
zur Bundesge-
setzgebung über 
das Kindes- und 
Erwachsenen-
schutzrecht 

«Die Regierung wird eingeladen, dem 
Kantonsrat Botschaft und Entwurf eines 
Nachtrags zum Einführungsgesetz zum 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht zu 
unterbreiten, worin geregelt werden: 
– Mitwirkung der Politischen Gemeinden  

vor der Anordnung von kindes- und er-
wachsenenschutzrechtlichen Massnah-
men, welche für die Gemeinden mit er-
heblichen Kostenfolgen verbunden 
sind, in Abstimmung mit dem Bundes-
gesetz; 

DI Eine Auswertung der neuen Behördenorga-
nisation und ihrer Wirkung ist erst sinnvoll, 
wenn sich die Praxis der KESB gefestigt 
hat und die Umsetzung über wenigstens 
drei Jahre ausgewertet werden kann. Die 
Regierung erfüllt den Auftrag in einem Wir-
kungsbericht zuhanden des Kantonsrates, 
in dem auch das Postulat 43.14.05 «Aus-
wirkungen des neuen Kindes- und Erwach-
senenschutzrechts» bearbeitet wird. 

2017  

   – Vereinheitlichung der Datenlage über 
Massnahmen für statistische Zwecke, 
damit aus einem allfälligen weiteren 
Wachstum bei den Massnahmen die 
richtigen Schlussfolgerungen gezogen 
werden können; 

DI  2017  

   – Prüfung der Reorganisation der KES-
Behörden, indem zugeschieden wer-
den: 

 Massnahmenentscheide der Justiz; 

 Massnahmenvollzug den politischen 
Gemeinden.» 

(ABl 2014, 2444) 

DI  2017  

25.13.01 
 
 
 
 
 
 

2013/Nov Kantonsratsbe-
schluss über die 
Genehmigung 
der Besoldungs-
verordnung 

«Der Kantonsrat beschliesst folgende 
Aufträge:  
1. Die Regierung wird eingeladen, das 

Ruhegehalt für die künftigen Magist-
ratspersonen in der Besoldungsverord-
nung für Magistratspersonen dahinge-
hend zu regeln, dass: 

FD Der Kantonsratsbeschluss über die Geneh-
migung der Verordnung über die Lohnfort-
zahlung für Magistratspersonen (25.14.01) 
wurde in der Novembersession 2014 ver-
abschiedet. 

2015 Abschrei-
ben 
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(25.13.01)   a) die Bezugsdauer des Ruhegehalts 
zeitlich beschränkt ist; 

b) auf dem Ruhegehalt Arbeitnehmer-
beiträge an die Pensionskasse ge-
leistet werden. 

    

   2. Die Regierung wird eingeladen, in der 
Botschaft zur Vorlage über die ange-
passte Ruhegehaltsordnung einen in- 
terkantonalen Vergleich über Ruhe- 
gehaltregelungen anzustellen sowie 
Ausführungen zu einer allfälligen 
Nichtwiederwahlversicherung aufzu-
nehmen.» 

(ABl, 2013, 3420) 

FD  2015 Abschrei-
ben 

28.14.01 2014/Sep Kantonsratsbe-
schluss über das 
Mehrjahrespro-
gramm der  
Standortförde-
rung für die 
Jahre 2015 bis 
2018 

«Der Kantonsrat erteilt der Regierung fol-
genden Auftrag:  
1. Die Positionierung und die Wahrneh-

mung unseres Landesteils mit dem 
Zentrum St.Gallen zeigen deutliches 
Verbesserungspotenzial auf. Zwecks 
Stärkung unserer Standortattraktivität 
und zur wirksamen Aufgabenerfüllung 
in funktionalen Räumen wird die Re-
gierung eingeladen, zusammen mit 
den Kantonen Thurgau, Appenzell-In-
nerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden, 
dem Fürstentum Liechtenstein und 
dem Land Vorarlberg sowie unter Ein-
bezug der bestehenden Agglomeratio-
nen eine eigenständige, trinationale 
Metropolitanregion St.Gallen Boden-
see zu initiieren. Notwendige Struktu-
ren und Prozesse sollen schlank aus-
gestaltet werden. Ausrichtungen von  

VD Ein erstes Treffen der zuständigen Volks-
wirtschaftsdirektoren fand im Januar 2015 
statt, um das weitere Vorgehen zu bespre-
chen. 

2016  
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(28.14.01)   Räumen zum Metropolitanraum Zürich 
werden davon nicht tangiert. 

    

   2. Die Regierung wird eingeladen, im 
Rahmen der Neuverhandlungen der 
Leistungsvereinbarungen Tourismus 
ab 2016 die heute kleinräumigen 
Strukturen zu bereinigen, die Zustän-
digkeiten für übergreifende Themen 
wie Business- und Kongress-Touris-
mus (MICE) zu koordinieren und zu 
prüfen, ob die heutigen Angebote zu 
schärfen bzw. zu fokussieren sind.» 

(ABl 2014, 2444) 

VD Der Projektstart ist erfolgt. 2016  

32.14.01 2014/Juni Geschäftsbericht 
2014 

« 
3. erteilt der Regierung folgende Auf-

träge:  
– Die Regierung wird eingeladen, dem 

Kantonsrat eine Vorlage zu unter-
breiten, worin geregelt wird, dass: 
1. die Schwerpunktplanung der Re-

gierung in einer Verbindung zum 
finanzpolitischen Umfeld und zum 
Ressourcenbedarf für die Umset-
zung steht; 

SK Die Aufträge werden mit dem VIII. Nach-
trag zum Staatsverwaltungsgesetz erfüllt. 
Dieser befindet sich zurzeit in der Ver-
nehmlassung. 

2016  

   2. sich der Kantonsrat in einer ge-
eigneten und adäquaten Art und 
Weise, in einem geeigneten und 
adäquaten Verfahren und mit ei-
nem geeigneten und adäquaten 
Instrumentarium im Sinn einer po-
litischen Diskussion auf die ihm 
von der Regierung unterbreitete 
Schwerpunktplanung einlässt. 

SK    
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(32.14.01)   – Die Regierung wird eingeladen, die 
heutige Situierung der kantonalen 
Fachstelle für Datenschutz hinsicht-
lich Organisation und Zuständigkeit 
nach dem Datenschutzgesetz auf 
dem Hintergrund der Prüfung und 
Berichterstattung der Staatswirt-
schaftlichen Kommission zu analy-
sieren und dem Kantonsrat über das 
Ergebnis Bericht zu erstatten, allen-
falls verbunden mit einem Antrag zur 
Auslösung einer Revision des Da-
tenschutzgesetzes. 

(ABl 2014, 1618) 

SK Am 10. November 2014 wurden die Aus-
gangslage sowie mögliche Varianten der 
Situierung der Fachstelle für Datenschutz 
mit der Delegation Aufsicht Datenschutz 
der Staatswirtschaftlichen Kommission dis-
kutiert. Es ist vorgesehen, dem Kantonsrat 
auf die Junisession 2015 einen Bericht 
über Organisation und Zuständigkeit der 
Fachstelle für Datenschutz zuzuleiten. 

2016  

32.14.04 2014/Juni Bericht 2014 der 
Kommission für 
Aussenbeziehun-
gen 

«  
2. lädt die Regierung ein, Möglichkeiten 

zu prüfen, welchen Beitrag der Kanton 
St.Gallen bzw. die Ostschweiz mit 
Standort St.Gallen (Kantonsspital 
St.Gallen) zur Anhebung der Zahl der 
Mediziner-Studienplätze leisten kann, 
und dem Kantonsrat über das Ergebnis 
der Prüfung, die Möglichkeiten und die 
Konsequenzen zu berichten.»  

(ABl 2014, 1620) 

GD/ 
BLD 

Die Regierung wird im Jahr 2015 einen 
Projektauftrag erteilen mit dem Ziel, die 
Möglichkeiten sowie Rahmenbedingungen 
für den Aufbau eines Masterstudiengangs 
«Medical Master» im Kanton St.Gallen ab-
zuklären und zu beurteilen. 

offen  

33.12.03 2012/Sep Voranschlag 
2013 

« 
1. Die Regierung wird eingeladen, die Zu-

ständigkeiten zwischen den Berufsfach-
schulkommissionen und dem Amt für 
Berufsbildung – unter Berücksichtigung 
der Schnittstellen zu den Schulleitun-
gen – zu überprüfen.» 

(ABl 2012, 3792) 

BLD Im Winter 2013 wurde ein entsprechendes 
Projekt gestartet. Vorerst hat ein externer 
Experte eine Analyse der aktuellen Situa-
tion vorgenommen. Im Jahr 2014 hat die 
Projektgruppe Varianten skizziert und einer 
Begleitgruppe präsentiert. Im Herbst 2014 
hat die Regierung von der Variantenskizze 
Kenntnis genommen und Lösungen andis-  

2017  
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(33.12.03     kutiert. Sie wird im Frühling 2015 einen 
konkreten Variantenbericht mit Priorisie-
rung und Kostenschätzungen in eine breite 
Vernehmlassung geben. Nach deren Aus-
wertung wird die Anpassung der gesetzli-
chen Grundlagen mit dem Ziel der Zulei-
tung einer Vorlage an den Kantonsrat auf 
Juni 2016 an die Hand genommen. 

  

33.12.09 2012/Juni Massnahmen zur 
dauerhaften Sta-
bilisierung des 
Staatshaushalts 
(Sparpaket II) 

«II. 
Die Regierung wird eingeladen: 
1. die Massnahmen nach Abschnitt I die-

ses Beschlusses zu konkretisieren und 
dem Kantonsrat: 

 1.1 Gesetzesvorlagen zu den Mass-
nahmen K2, K3, K4, K6, S3, E1 
vorzulegen; 

FD Die Gesetzesvorlagen waren Bestandteil 
der Sammelvorlage zur Umsetzung der 
Massnahmen zur dauerhaften Stabilisie-
rung des Staatshaushaltes (Sparpaket II).  
 
Die noch ausstehende Vorlage betreffend 
Begrenzung des Fahrkostenabzugs (E1) 
wurde mit der Sammelvorlage 2 zum Ent-
lastungsprogramm 2013 (22.14.04) dem 
Kantonsrat unterbreitet und in der Novem-
bersession 2014 in erster Lesung verab-
schiedet 

2015 Abschrei-
ben 

    1.2 [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   2. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   3. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   4. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   5. Die Regierung wird eingeladen zu prü-
fen, auf die gedruckte Version des 
Amtsblattes entweder ganz zu verzich-
ten oder den Umfang zu reduzieren 
und auf eine elektronische Publikation 
umzustellen. 

SK Der Verzicht auf die gedruckte Version des 
Amtsblatts wäre per Saldo nicht mit einer 
Einsparung, sondern mit einem Einnahmen-
verlust von rund 0,5 Mio. Franken verbun-
den. Die Reduktion des Umfangs des Amts-
blatts im Sinn des Verzichts auf einzelne 
Rubriken wäre im Wesentlichen kosten- 

2016  
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(33.12.09)     neutral. Die Umstellung auf eine elektroni-
sche Publikation erübrigt sich insofern, als 
das Amtsblatt seit dem Jahr 2000 auch im 
pdf-Format im Internet veröffentlicht wird. 
Die ausschliesslich elektronische Publika-
tion erachtet die Regierung als prüfens-
wert. Sie bedingt u.a. die Einführung der 
elektronischen Signatur. Die dafür notwen-
dige Rechtsgrundlage soll mit der Totalre-
vision des Gesetzes über die Gesetzes-
sammlung und das Amtsblatt geschaffen 
werden. Die entsprechende Vorlage soll 
dem Kantonsrat im Verlauf des Jahres 
2015 zugeleitet werden. Die Staatskanzlei 
vergab am 13. Dezember 2013 den Auf-
trag für die Herstellung des Amtsblattes 
neu. Um der neuen Lieferantin einen ge-
wissen Investitionsschutz zu gewähren, 
kann der zugrundliegende Vertrag frühes-
tens auf das Ende des zweiten Jahres sei-
ner Anwendung gekündigt werden. 

  

   6. [Auftrag zurückgezogen]1     

   7. bis 17. [vom Kantonsrat abgeschrie-
ben]» 

(ABl 2012, 2201) 

    

33.13.09 2013/Aug Entlastungspro-
gramm 2013 

«II.  
1. Die Regierung wird eingeladen zu prü-

fen, mit welchen Massnahmen und in 
welchem Umfang sich im Bereich der 
Mehrwertsteuer-Abrechnungen, insbe-
sondere im Bereich von 

FD Die Arbeiten sind im Gang. Die Regierung 
wird über die Abklärungsergebnisse im 
Rahmen der Botschaft zum Budget 2016 
oder zum Aufgaben- und Finanzplan 2017-
2019 orientieren. 

2016  

                                                   
1  Die Finanzkommission hat ihren Antrag zu Abschnitt II Ziff. 6 am 7. Juni 2012 zurückgezogen. Siehe ABl 2012, 2201. 
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(33.13.09)   Bauvorhaben, Entlastungen für den 
Kantonshaushalt erzielen lassen. 

    

   2. Die Regierung wird eingeladen, in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden 
die Zuständigkeiten und Kompeten-
zen von Kanton und Gemeinden für 
den Bereich Denkmalpflege zu ent-
flechten, so dass jede Staatsebene 
nur für die jeweils eigenen Schutzob-
jekte zuständig ist. Dafür sind nach 
einheitlichen Kriterien und mit Blick 
auf den Gesamtbestand im Kanton 
die schützenswerten Objekte (Einzel-
bauten oder Bauteile, Ensembles, 
Ortsbilder) zu bestimmen und diese 
dann nach ihrer Bedeutung auf die 
beiden Staatsebenen aufzuteilen. Auf 
dieser Basis setzt sich jede Staats-
ebene für die ihr zugeteilten schüt-
zenswerten Objekte ein und trägt 
auch die entsprechenden finanziellen 
Beiträge. Bei Sakralbauten sind die 
betreffenden Konfessionsteile in die 
Diskussion über die Aufgabenteilung 
und die Finanzierung einzubeziehen. 

DI Die Arbeiten sind im Gang. Geplant ist, mit 
den Gemeinden eine Vereinbarung über 
die Aufgabenteilung in der Denkmalpflege 
abzuschliessen – im Sinn einer Übergangs-
regelung bis die nötigen Gesetzesregelun-
gen und Inventare für die Zuteilung der Ob-
jekte auf Kanton und Gemeinden vorliegen. 
Die Verhandlungen mit den Gemeinden 
laufen.  
 
Die Erstellung der Inventare und die Zu-
ständigkeiten für die Einstufung der Ob-
jekte (lokale, kantonale, nationale Bedeu-
tung) sollen im neuen Planungs- und Bau-
gesetz (PBG), die Aufgaben von Kanton 
und Gemeinden im Bereich Denkmal-
pflege, insbesondere die Ausrichtung von 
Denkmalpflegebeiträgen, im neuen Kultur-
gesetz, welches das Kulturförderungsge-
setz (sGS 275.1) ersetzen soll, geregelt 
werden. 

2016  

   3. [vom Kantonsrat gestrichen]2     

   4. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

  

                                                   
2 Der Kantonsrat hat den Auftrag am 22. August 2013 gestrichen. Siehe ABl 2013, 2310. 
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(33.13.09)   5. [durch Modifikationen an der Vorlage 
durch den Kantonsrat obsolet gewor-
den]3 

    

   6. [vom Kantonsrat abgelehnt]4     

   7. Die Regierung wird eingeladen, die 
Zusammenlegung des Amtes für Be-
rufsbildung und des Amtes für Mittel-
schulen im Bildungsdepartement zu 
prüfen. 

BLD Der Prüfauftrag steht in engem Zusam-
menhang mit dem Auftrag 33.12.03 und 
wird angegangen, wenn bezüglich letzte-
rem die künftige Führungsstruktur für die 
Berufsfachschulen absehbar ist. 

2017  

   8. [vom Kantonsrat abgelehnt]4     

   9. [vom Kantonsrat abgelehnt]4     

   10. Die Regierung wird eingeladen, die 
Bildung einer spezialisierten Regress-
abteilung für Regressforderungen des 
Kantons St.Gallen gegen die Haft-
pflichtversicherungen im Zug von Ver-
kehrsunfällen zu prüfen. Im Vorder-
grund steht eine Eingliederung dieser 
Regressabteilung in das Risk Ma-
nagement der Gebäudeversiche-
rungsanstalt des Kantons St.Gallen. 

FD Die Arbeiten sind im Gang. Die Regierung 
wird über die Abklärungsergebnisse im 
Rahmen der Botschaft zum Budget 2016 
oder zum Aufgaben- und Finanzplan 2017-
2019 orientieren. 

2016  

   11. [vom Kantonsrat abgelehnt]5     

   12. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

  

                                                   
3 Der Kantonsrat hat die Schaffung zusätzlicher Expertenstellen für den Abbau der Rückstände bei den Fahrzeugprüfungen abgelehnt. Somit ist der Auftrag obsolet geworden. Siehe ABl 2013, 2310. 
4 Antrag aus der Mitte des Rates, den der Kantonsrat am 22. August 2013 abgelehnt hat. Siehe ABl 2013, 2310. 
5 Antrag aus der Mitte des Rates, den der Kantonsrat am 22. August 2013 abgelehnt hat. Siehe ABl 2013, 2310. 
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(33.13.09)   13. [durch Modifikationen an der Vorlage 
durch den Kantonsrat obsolet gewor-
den]6 

    

   14. [vom Kantonsrat abgelehnt]5     

   15. Die Regierung wird eingeladen, die 
Zusammenlegung der Informations- 
und Kommunikationsdienste aller De-
partemente und der Regierung sowie 
ihre Ansiedelung bei der Staatskanz-
lei zu prüfen. 

SK Erste konzeptionelle Überlegungen sind er-
folgt, zurzeit finden unter anderem Abstim-
mungen mit den Departementen statt. 

2016  

   IV. 
Die Regierung wird eingeladen, die Mas-
snahmen nach Abschnitt I dieses Erlas-
ses zu konkretisieren und dem Kantons-
rat: 

    

   1. die Vorlagen zu den Massnahmen, 
die den Erlass oder die Änderung von 
Gesetzesbestimmungen erfordern, zu 
unterbreiten; 

FD Die Regierung hat dem Kantonsrat im Jahr 
2013 eine erste Sammelvorlage zur Um-
setzung der Massnahmen des EP 2013 zu-
geleitet.  
Die Sammelvorlage 2 zum Entlastungspro-
gramm 2013 (22.14.04) wurde dem Kan-
tonsrat auf die Novembersession 2014 un-
terbreitet und in erster Lesung verabschie-
det 

2015 Abschrei-
ben 

   2. im Aufgaben- und Finanzplan 2015-

2017 Bericht über die Umsetzung der  
übrigen Massnahmen und der Auf-
träge unter Abschnitt II zu erstatten.» 

(ABl 2013, 2285 ff.) 

FD Eine umfassende Berichterstattung erfolgte 
im Rahmen des Aufgaben- und Finanz-
plans 2016-2018. Soweit erforderlich wird 
bei den noch offenen Positionen eine Be-
richterstattung im Aufgaben- und Finanz-
plan 2017-2019. 

2016  

                                                   
6 Mit der Ablehnung des Antrags aus der Mitte des Rates zu E19 ist der Auftrag obsolet geworden. Siehe ABl 2013, 2310. 
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33.14.04 2014/Feb Kantonsratsbe-
schluss über die 
Genehmigung 
des Aufgaben- 
und Finanzplans 
2015 bis 2017 

« 
II. Die Regierung wird eingeladen, einen 

Voranschlag 2015 ohne Budgetierung 
einer Gewinnausschüttung der Schwei-
zerischen Nationalbank und ohne ent-
sprechende Kompensation des Er-
tragsausfalls durch einen Bezug aus 
dem Eigenkapital zu unterbreiten.» 

(ABl 2014, 665)   

FD Diese Vorgaben wurden im Voranschlag 
2015 berücksichtigt. 

2015 Abschrei-
ben 

35.13.04
A 

2014/Feb Kantonsratsbe-
schluss über den 
Neubau des Hau-
ses 07A/07B des 
Kantonsspitals 
St.Gallen 

«Die Regierung wird eingeladen, die Pla-
nung betreffend weitere Verwendung des 
Hauses 04 im Kantonsspital unverzüglich 
in Angriff zu nehmen mit dem Ziel, Alter-
nativen zur vorgesehenen Renovation zu 
prüfen und baldmöglichst dem Kantonsrat 
Bericht zu erstatten.» 
(ABl 2014, 675) 

BD Baudepartement und KSSG überarbeiten 
zur Zeit die Masterplanung der 
Arealentwicklung des Kantonsspitals. Über 
die Planung betreffend weitere 
Verwendung des Hauses 04 wird im 
Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 
2017-2019 Bericht erstattet.  

2016  

36.08.03 2008/Sep Kantonsratsbe-
schluss über das 
Programm zur 
Förderung des  
öffentlichen Ver 
kehrs in den Jah-
ren 2009 bis 2013 

«… 
1. Die Regierung wird beauftragt, sofort 

nach Beschlussfassung der Bundesver-
sammlung über die Projekte ZEBG mit 
den Infrastrukturbetreiberinnen und den 
Nachbarkantonen Verhandlungen über 
eine Vorfinanzierung der im Interesse 
der betroffenen Kantone liegenden Pro-
jekte aufzunehmen und dem Kantons-
rat eine entsprechende Vorlage zu un-
terbreiten. 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung 
des 1. Ausbauschritt AS 2025 sicherge-
stellt. Die Liquiditätsplanung des Bundes-
amtes für Verkehr und die Terminplanung 
der beschlossenen Leistungssteigerungen 
St.Gallen–Rapperswil, St.Gallen–Chur und 
Zürich–Chur zeigen aktuell keinen Bedarf 
nach Vorfinanzierungen.  

offen  
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(36.08.03)   2. Die Regierung wird beauftragt, sich da-
für einzusetzen, dass die für den Kan-
ton St.Gallen wichtigen Projekte in die 
Vorlage über die weitere Angebotsent-
wicklung und den weiteren Ausbau der 
Bahninfrastruktur nach Art. 10 Abs. 1 
ZEBG aufgenommen werden (bei-
spielsweise Halbstundentakt Zürich-
Chur; Doppelspurausbau der Strecke 
Buchs–Sargans). …»  

(ABl 2008, 3294 ff.) 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung 
des 1. Ausbauschritt AS 2025 sicherge-
stellt. Dieser beinhaltet den Halbstunden-
takt Zürich–Chur und den Doppelspuraus-
bau Buchs–Sevelen. Die aktuelle Planung 
der SBB sieht eine Realisierung bis Ende 
2022 vor. 

2022  

36.12.01 2013/Feb Kantonsratsbe-
schluss über die 
Kapazitätsanpas-
sung der Kantons-
strasse Nr. 8, Wil, 
Georg-Renner-
Strasse–Flawiler 
Strasse–Toggen-
burger Strasse 

«Die Regierung wird eingeladen abzuklä-
ren, ob aufgrund des Präzedenzfalls in 
Wil das Gemeindegesetz mit einem Arti-
kel zur Einführung des Referendums ge-
gen negative Beschlüsse sowohl des 
Kantonsrates als auch der entsprechen-
den Gemeindebehörden ergänzt werden 
soll bzw. ob die gegenwärtige Rechtslage 
solche Referenden grundsätzlich zu-
lässt.» 
(ABl 2013, 756) 

DI Der Auftrag wird im Hinblick auf einen 
II. Nachtrag zum Gemeindegesetz geprüft.  

2016  

36.13.01 2013/Sep Kantonsratsbe-
schluss über das 
Programm zur 
Förderung des  
öffentlichen Ver-
kehrs in den Jah-
ren 2014 bis 2018 

«Die Regierung wird eingeladen: 
a) zur zeitnahen Umsetzung von Projek-

ten für die notwendigen Infrastruktur-
bauten im Kanton St.Gallen den Einbe-
zug der Ressourcen der SOB zu forcie-
ren und eine Zusammenarbeit zwi-
schen SBB und SOB zu initiieren; 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung 
des 1. Ausbauschritt AS 2025 sicherge-
stellt. Die Umsetzung erfolgt durch die SBB 
im Auftrag des Bundesamts für Verkehr. 
Die SBB haben eine Realisierung bis Ende 
2019 zugesichert. Diese Terminplanung 
und Vorgehensweise wurde im Einverneh-
men mit Kanton und SOB definiert. 

2019  

   b) die Planung der Infrastrukturbauten für 
das Bahn-Y sowie die betriebliche Um 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung  

2022  
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(36.13.01)   setzung voranzutreiben, mit dem Ziel, 
die Etappen Buchs–Sevelen sowie 
Oberriet bis 2018 zu realisieren; 

 des 1. Ausbauschritt AS 2025 sichergestellt. 
Für den Halbstundentakt der Schnellzüge im 
St.Galler Rheintal sind u.a. die Doppelspur-
ausbauten bei Oberriet und zwischen Buchs 
und Sevelen notwendig. Die aktuelle Umset-
zungsplanung der SBB im Auftrag des Bun-
desamtes für Verkehr sieht eine Realisie-
rung bis Ende 2022 vor. Der Terminplan 
ergibt sich aus vorgelagerten vertieften Bau-
grund- und Kostenuntersuchungen im Jahr 
2015 und den üblichen Realisierungsfristen 
ab Start des Vorprojekts. 

  

   c) das Projekt FL.A.CH bis 2018 umzuset-
zen; 

VD Das Fürstentum Liechtenstein entscheidet 
2015 über die Finanzierung. Die Plange-
nehmigung für das ÖBB-Projekt Feldkirch-
Buchs wird erwartet. Somit kann im An-
schluss an ein Ja zur Finanzierungsvorlage 
und die Sicherstellung der Finanzierungs-
anteile der ÖBB über den Rahmenplan 
2014-2019 durch das österreichische Ver-
kehrsministerium mit der Submission und 
Realisierung des Vorhabens begonnen 
werden. 

2019  

   d) die S-Bahn Obersee bis 2018 zu ver-
wirklichen und auf dieser Basis auch 
das Verkehrsangebot aus dem Gross-
raum Zürich ins Toggenburg auszu-
bauen; 

VD Mit dem Ja zur FABI-Vorlage am 9. Februar 
2014 hat das Volk auch die Finanzierung 
des 1. Ausbauschritt AS 2025 sicherge-
stellt. Dieser umfasst die Beschleunigung 
und Einführung einer zweiten Direktverbin-
dung Wattwil–Rapperswil. Die Umsetzung 
erfolgt durch die SBB im Auftrag des Bun-
desamts für Verkehr. Die SBB haben eine 
Realisierung bis Ende 2019 zugesichert. 

2019  
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(36.13.01)   e) die Wiedereröffnung der Bahnhalte- 
stellen Schwarzenbach/Algetshausen-
Henau aktiv anzugehen; 

VD Auf Ende 2015 wird das Fahrplanangebot 
im Fernverkehr zwischen Wil und St.Gallen 
zu einem exakten Halbstundentakt syste-
matisiert. Die technisch möglichen und aus 
Gesamtsicht zweckmässigen Fahrplantras-
sen für den Regionalverkehr Wil-St.Gallen 
werden unter Einbezug der betroffenen Re-
gionen und Gemeinden bereinigt. 

  

   f) die Förderung des Güterverkehrs zu 

konkretisieren und die dafür notwendi-

gen Massnahmen zu ergreifen.» 

(ABl 2013, 2499) 

VD Die SBB und der Bund wollen in Gossau 
ein Kombiverkehrsterminal für die Bahnan-
bindung der Ostschweiz realisieren. Zur op-
timalen logistischen Integration einer sol-
chen Anlage und zur Sicherstellung der ge-
samtverkehrlichen und raumplanerischen 
Aspekte wirkt der Kanton bei den Projektar-
beiten mit. 

  

40.95.04 1996/Feb Spitalplanung 
1995 

«… 
2. Er stimmt gestützt auf die Spitalplanung 

1995 und den vorliegenden Begleitbe-
richt zur Spitalplanung folgenden Mass-
nahmen zu und lädt die Regierung ein, 
die erforderliche Anpassung gesetzli-
cher Grundlagen zu beantragen: 

    

   a) bis f)  
[vom Kantonsrat abgeschrieben] 

    

 
 
 
 

  g) Bestehende Angebotslücken in den 
Bereichen Rehabilitation, Erwach-
senenpsychiatrie sowie Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sind unter Berück-
sichtigung der finanziellen Möglich-
keiten des Kantons schrittweise zu 
schliessen. 

GD In den vergangenen Jahren konnten die 
gravierenden Lücken in den verschiedenen 
Angebotsbereichen behoben werden. Mit 
der Verabschiedung der Spitallisten Ende 
2014 wurde die Versorgungsplanung über-
arbeitet und bedarfsgerecht ausgestaltet. In 
der teilstationären kinder- und jugendpsy- 

2015 Abschrei-
ben 
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(40.95.04)     chiatrischen Versorgung musste in Bezug 
auf die finanzielle Situation des Kantons auf 
eine Angebotserweiterung verzichtet wer-
den. Über den Aufgaben- und Finanzplan 
(AFP) hat die Regierung zweimal entspre-
chende finanzielle Mittel für eine Realisie-
rung beantragt. Der Kantonsrat hat die Re-
alisierung im Rahmen der Verzichtsplanung 
(AFP 2012-2014) vom Jahr 2012 auf das 
Jahr 2013, später im Rahmen des Sparpa-
kets II (AFP 2013-2015) nochmals auf un-
bestimmte Zeit verschoben. Vor diesem 
Hintergrund ist der Auftrag des Kantonsra-
tes in Zusammenhang mit dem Geschäft 
40.95.04, in dem darauf hingewiesen wird, 
dass die bestehenden Angebotslücken un-
ter Berücksichtigung der finanziellen Mög-
lichkeiten des Kantons schrittweise zu 
schliessen sind, als erfüllt zu betrachten. 
Aus diesem Grund beantragt die Regie-
rung, das Postulat abzuschreiben. Die noch 
nicht umgesetzte Angebotserweiterung in 
der teilstationären kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Versorgung ist so weit möglich 
über die Aushandlung kostendeckender Ta-
rife zu realisieren und gehört somit zu ei-
nem laufenden und rollenden Prozess. 

  

   h) [vom Kantonsrat abgeschrieben]» 
(ABl 1996, 659 f.) 
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40.99.03 2000/Früh-
jahr 

Working poor «… und die Regierung wird eingeladen,  
in folgenden Bereichen die aufgeführten 
Massnahmen zu bearbeiten: 

    

   1. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   2. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   3. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   4. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   5. [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   6. Ergänzungsleistungsmodelle für Work-
ing-poor-Haushalte: Nähere Prüfung 
ihrer Vor- und Nachteile (vgl. Ziff. 4.2.1 
dieses Berichts); 

DI Im Rahmen der im Jahr 2012 publizierten 
Studie «Verbesserung der sozialen Siche-
rung von Familien» wurde die finanzielle 
Situation von Familien im Kanton St.Gallen 
umfassend dargestellt und analysiert. Ba-
sierend darauf wurden verschiedene Mög-
lichkeiten für neue Ergänzungsleistungs-
modelle sowie deren Vor- und Nachteile 
aufgezeigt. Die Resultate der Studie flies-
sen in die Gesamtrevision des Kinderzula-
gengesetzes ein (vgl. Bemerkungen u.a. 
zu Motion 42.05.13). 

2012/
2016 

Abschrei-
ben 

   7.  [vom Kantonsrat abgeschrieben]     

   Die Regierung wird im Weiteren eingela-
den, allfällige Vorlagen an den Grossen 
Rat, soweit dies sinnvoll ist, zu koordinie-
ren.» 
(ABl 2000, 1170) 

DI    
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40.07.08 2008/Früh-
jahr 

Stand und Ent-
wicklung des 
Feuerwehrwe-
sens im Kanton 

[vom Kantonsrat abgeschrieben]     

 2014/Juni  « 
2. lädt die Regierung ein, zusammen mit 

Botschaft und Entwurf eines Nachtrags 
zum Einführungsgesetz zum Zivil-
schutzgesetz7 bzw. zum Bevölkerungs-
schutzgesetz8 zur Umsetzung der 
Massnahme Nr. E53 «Neustrukturie-
rung des Zivilschutzes in Richtung Re-
gionalisierung/Kantonalisierung» des 
Entlastungsprogramms 2013 (33.13.09) 
und als Ergänzung zum Bericht der 
Regierung vom 18. Dezember 2007 
und den Ergänzungsbericht der Regie-
rung vom 4. Februar 2014 einen Be-
richt mit folgenden Inhalten vorzule-
gen: 

 Der Auftrag ist in Bearbeitung. Der Bericht 
dazu wird dem Kantonsrat zusammen mit 
der Botschaft zum Nachtrag zum Einfüh-
rungsgesetz zum Zivilschutzgesetz, wel-
cher der Umsetzung des Projekts Zivil-
schutz 2015+ dient, unterbreitet werden. 
Dies wird im Verlauf des Jahres 2015 der 
Fall sein. 

2016  

   a) Analyse der künftigen Risiken und 
Gefahren für den Kanton St.Gallen 
im Bereich des Bevölkerungsschut-
zes, fokussiert auf die grundsätzli-
chen Auswirkungen und deren Be-
wältigung durch die Feuerwehr und 
den Zivilschutz; 

FD    

   b) Darlegung, wie die Qualität des 
st.gallischen Feuerwehrwesens ins-
künftig anhand messbarer Kriterien  

FD    

                                                   
7  sGS 413.1. 
8  sGS 421.1. 



Auftrag des Kantonsrates Bericht über den Stand der Erfüllung 

Referenz Auftrag Zustän-
digkeit 

Stand der Erfüllung End-
termin 

Antrag der  
Regierung Nummer Auftrag  

erteilt am 
Titel 

 

 
bb_sgprod-847716 .DOCX  21/25 

(40.07.08)   (in Umsetzung des Grundsatzes IX 
der Konzeption Feuerwehr 2015) er-
fasst und sichergestellt werden kann; 

    

   c) Aufzeigen der aus beiden vorge-
nannten Punkten abgeleiteten Er-
kenntnisse und Konsequenzen für 
Auftrag, Organisation, Bestände, 
Ausrüstung und Ausbildung der Feu-
erwehr als Teil der Partnerorganisa-
tionen des Bevölkerungsschutzes, 
insbesondere im Bereich eines 
Stützpunktsystems für die verschie-
denen Einsatzbereiche; 

FD    

   d) Auswirkungen der gesteigerten Mo-
bilität auf die Bestandessicherung 
und mögliche Massnahmen; 

FD    

   e) Aufzeigen der zur Umsetzung der 
erforderlichen Veränderungen beim 
Feuerwehrwesen nötigen Anpassun-
gen der gesetzlichen Grundlagen.» 

(ABl 2014, 1625) 

FD    

40.10.12 2011/Früh-
jahr 

Die Entwicklung 
der st.gallischen 
Volksschule 

«Der Kantonsrat: 
2. lädt die Regierung ein, das Projekt Ba-

sisstufe endgültig abzubrechen und so-
mit auch die fakultative Einführung der 
Basisstufe nicht weiter zu führen.» 

(ABl 2011, 1294) 

BLD Das Projekt Basisstufe der EDK-Ost, bei 
dem auch der Kanton St.Gallen beteiligt 
war, wurde im Herbst 2010 beendet. Der 
Kantonsrat hat am 28. September 2011 
das Postulat 43.11.08 «Bericht über Mo-
delle der Schuleingangsstufe» überwiesen. 
Die Regierung hat mit dem Bericht 
40.14.04 «Perspektiven der Volksschule» 
einen ausführlichen Bericht zur Schulein-
gangsstufe mit Varianten insbesondere zur  

2015 Abschrei-
ben 
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(40.10.12)     Frage nach der sonderpädagogischen In-
tegration oder Separation vorgelegt. Auf 
dieser Basis regelt der Erziehungsrat ent-
sprechende Modelle neu; dies nach dem 
Kriterium der Bedarfsgerechtigkeit und Ein-
fachheit. Die Modelle haben keinen Bezug 
zu einer Basisstufe. 

  

40.12.03 2012/Juni Grundwasserbe-

wirtschaftung im 

Kanton St.Gallen 

«Der Kantonsrat: 

2. lädt die Regierung ein, die Arbeiten zur 

Umsetzung der Massnahme M3 und 

der Vorschläge V2, V3, V4, V5 und V6 

– V6 unter der Einschränkung, dass  

öffentliche Trinkwasserversorgungsun-

ternehmen keine Abgaben zu entrich-

ten haben – des vorliegenden Postu-

latsberichts aufzunehmen und dem 

Kantonsrat die erforderlichen Geset-

zesänderungen und Kredite zur Be-

schlussfassung zu unterbreiten.»  

(ABl 2012, 2205) 

BD Im Entlastungsprogramm 2013 (EP13) 

wurde unter der Massnahme E50 festge-

halten, dass die mit der Übersicht über die 

thermische Nutzung von Grundwasser an-

gestrebten Verbesserungen zum Schutz 

des Grundwassers ausschliesslich im or-

dentlichen Vollzug umgesetzt werden (M3). 

Die Teilrevision des Gewässernutzungsge-

setzes (V2 bis V6) soll in das geplante 

neue Gesetz über die Nutzung des tiefen 

Untergrunds integriert werden, das 2015 

dem Kantonsrat vorgelegt werden soll. 

2017  

40.12.05 2013/Feb Umfassende und 

wirksame Sucht-

prävention 

«Der Kantonsrat: 

2. lädt die Regierung ein, das Suchtprä-

ventionskonzept gemäss Bericht zu 

konkretisieren und dabei auch den  

substanzunabhängigen Süchten die 

gebotene Beachtung zu schenken so-

wie die Kostenfolgen der im Konzept 

noch zu priorisierenden Massnahmen 

aufzuzeigen.» 

(ABl 2013, 757) 

GD Der Projektauftrag wurde im Januar 2014 

erteilt, das verabschiedete Suchtpräventi-

onskonzept soll gemäss Zeitplan Ende 

2016 vorliegen. 

2016  
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40.13.02 2013/ Sep Immobilienstrate-

gie der Spitalver-

bunde 

«lädt die Regierung ein:  

1. dem Kantonsrat eine Vorlage über  

die Übertragung der Immobilien der 

Spitalverbunde zu unterbreiten, die  

folgende Rahmenbedingungen erfüllt: 

GD Die Erarbeitung der Vorlage erfolgt im 

Rahmen eines Projekts, welches von Ge-

sundheitsdepartement sowie Finanzdepar-

tement und Baudepartement gemeinsam 

getragen wird. In einem ersten Schritt wer-

den derzeit die Immobilienbewertungen 

vorgenommen. 

2016  

   a) die bestehenden Bauten werden als 
Sacheinlagen übertragen; 

   

   b) die Übertragung erfolgt an die Spital-
verbunde und nicht an eine Immobi-
liengesellschaft; 

    

   2. vertiefte Abklärungen vorzunehmen 
und in der Vorlage Bericht zu erstatten 
über die Fragen: 

    

   a) ob die Gebäude mit oder ohne Land 
übertragen werden; 

    

   b) wie mit angefangenen Bauten und 
mit Projekten umzugehen ist; 

    

   c) wie der Wert der Immobilien und des 
Bodens festgelegt wird; 

    

   d) zu welchem Wert die Immobilien 
übertragen werden;  

    

   e) welche Kompetenzen Kantonsrat, 
Regierung und Gesundheitsdeparte-
ment zukommen.» 

(ABl 2013, 2502) 
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40.13.03 2014/Juni Neugestaltung 

des Immobilien-

managements 

des Kantons 

St.Gallen 

« 
2. lädt die Regierung ein, dem Kantonsrat 

wenigstens einmal in jeder Legislatur, 
z.B. im Rahmen eines Immobilienbe-
richts, über die Immobilienstrategie 
und deren Umsetzung Bericht zu er-
statten.» 

(ABl 2014, 1625) 

BD Die nächste Berichterstattung an den Kan-
tonsrat erfolgt voraussichtlich 2017. 

  

42.12.01 2014/Juni Strategische Mit-

sprache des Kan-

tonsrates in der 

st.gallischen  

Spitalplanung 

«Die Regierung wird eingeladen, den 

Nachtrag zum Gesetz über die Spitalpla-

nung und Spitalfinanzierung in Erfüllung 

des Auftrags gemäss Motion 42.12.01 

dem Kantonsrat spätestens Ende 2014 

vorzulegen.»9 

(ABl 2014, 1619) 

GD Aufgrund anderer dringlicher Geschäfte 

(Spitalplanung, Spitalliste, Bauvorhaben 

der Spitäler, Tarifverfahren usw.) konnte 

das Geschäft noch nicht abgeschlossen 

werden. Die Regierung wird im 2. Quartal 

2015 Botschaft und Entwurf beraten. 

2016  

43.13.01 2013/Juni Strategische Ent-

wicklung der Uni-

versität St.Gallen 

«Auftrag nach Art. 95 des Geschäftsreg-

lements des Kantonsrates: Der Postu-

latsbericht ist von der Universität St.Gal-

len in Zusammenarbeit mit dem Bil-

dungsdepartement und der Regierung zu 

erarbeiten.» 

(ABl 2013, 1575) 

BLD Die Universität St.Gallen hat im November 

2014 einen Grundlagenbericht zur Beant-

wortung der im Postulat aufgeworfenen 

Fragen abgeliefert. Auf dieser Basis hat 

das Bildungsdepartement einen Entwurf für 

den Bericht erarbeitet. Er berücksichtigt 

insbesondere auch die Strategiearbeit der 

HSG sowie die laufenden politischen Pro-

zesse (Erhöhung der Autonomie im Rah-

men des Entlastungsprogramms 2013, Er-

neuerung und Erweiterung der Infrastruktur 

im Rahmen des Projektes «Campus 

2022»). Es ist vorgesehen, dem Kantons-

rat den Bericht auf die Septembersession 

2015 zuzuleiten. 

2016  

                                                   
9  Der Kantonsrat erteilte der Regierung am 2. Juni 2014 den Auftrag im Rahmen der Beratung des Geschäfts 32.14.01A «Stand der Bearbeitung der gutgeheissenen Parlamentarischen Vorstösse. 
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45.03.01 2003/Sep Aufträge zur Vor-

bereitung des 

Massnahmen- 

pakets 2004 zur 

dauerhaften Ent-

lastung des 

Staatshaushalts 

« 

2.15 Langfristige Planung im kantonalen 

Gesundheitswesen mit dem Ziel 

substanzieller Einsparungen  

Die Regierung wird eingeladen, die 

Überarbeitung der Spitalplanung1995 

an die Hand zu nehmen, sobald die 

bundesrechtlichen Rahmenbedin-

gungen des revidierten KVG vorlie-

gen.» 

(ABl 2003, 2208) 

GD Das revidierte Krankenversicherungsge-

setz (KVG) schreibt den Kantonen vor, ihre 

Planungen bis spätestens Anfang 2015 zu 

überarbeiten. Die Regierung hat am 17. 

Juni 2014 die Spitalliste Akutsomatik, am 

18. November 2014 die Spitalliste Psychi -

atrie und am 23. Dezember 2014 die Spi-

talliste Rehabilitation erlassen.- 

2015 Abschrei-

ben 
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